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Samtgemeinde Esens 

Stabsstelle Planen 

 

Vorlagen-Nr. 

SG/281/2021 

 

 

 

SITZUNGSVORLAGE 

öffentlich 

 

 ↓ Beratungsfolge Sitzungstermin  

Ausschuss für Bau-, Landwirtschafts-, Umwelt- und 
Naturschutzangelegenheiten  

10.03.2021 

Samtgemeindeausschuss  11.03.2021 

 
 

Betreff: Raumordnungsverfahren für die Planung von zukünftigen Korridoren für 
Offshore Anbindungsleitungen im nds. Küstenmeer, Seetrassen 2030 
Einleitung des Raumordnungsverfahrens gem. § 15 ROG und § 9 ff. NROG 
hier: Stellungnahme der Samtgemeinde Esens 

 

Sachverhalt: 
Die Amprion Offshore GmbH sowie die TenneT Offshore GmbH planen Korridore durch das 
niedersächsische Küstenmeer (12-Seemeilen-Zone) für zukünftig zu entwickelnde 
Netzanschlusssysteme zur Anbindung von Offshore- Windparks in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone der deutschen Nordsee.  
 
Für dieses Vorhaben ist ein Raumordnungsverfahren durchzuführen. 
 
Das Amt für regionale Landesentwicklung Weser- Ems, Oldenburg (ArL) ist für die 
Durchführung des Raumordnungsverfahrens und die Erstellung der Landesplanerischen 
Feststellung als obere Landesplanungsbehörde zuständig.  
 
Am 19.11.2019 hat eine Antragskonferenz zur Erörterung des Untersuchungsrahmens für 
das erforderliche Raumordnungsverfahren stattgefunden. In diesem Zusammenhang wurden 
auch mögliche und sinnvolle Vorhabenalternativen diskutiert.  
 
Mit Schreiben vom ArL vom 30.04.2020 wurde der Untersuchungsrahmen festgelegt. 
Mittlerweile sind nun die Unterlagen für das Raumordnungsverfahren fertiggestellt worden, 
so dass das Verfahren eingeleitet wird.  
 
Mit Schreiben vom 11.01.2021 hat das ArL die Samtgemeinde Esens sowie die Gemeinde 
Neuharlingersiel (und weitere betroffene Gemeinden und Behörden) über die Einleitung des 
Raumordnungsverfahrens informiert und die Möglichkeit eröffnet, bis zum 01.04.2021 eine 
Stellungnahme abzugeben.  
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Die Unterlagen sind im Internet in der Zeit vom 28.01.2021 bis einschließlich 01.03.2021 
einsehbar unter der Adresse www.arl-we.niedersachsen.de/Seetrassen-2030. Weiter können 
die Unterlagen u.a. auch bei der Samtgemeinde Esens eingesehen werden.  
 
Es ist vom ArL vorgesehen, eine Erörterung, der im Beteiligungsverfahren vorgebrachten 
wesentlichen Anregungen und Bedenken, mit allen am Verfahren Beteiligten durchzuführen, 
wozu vom ArL rechtzeitig eingeladen werden soll.   
 
Das Raumordnungsverfahren wird mit der landesplanerischen Feststellung abgeschlossen. 
Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens hat keine unmittelbare Rechtswirkung 
gegenüber einzelnen und gegenüber dem Planungsträger. Es ersetzt keine 
Genehmigungen, Planfeststellungen oder sonstige behördliche Entscheidungen nach 
anderen Rechtsvorschriften. 
  
Anliegend ist die Stellungnahme der Samtgemeinde Esens, die im Rahmen des o.g. 
Beteiligungsverfahrens abgegeben werden soll, aufgeführt.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
    

 
 
 

 

 

Esens, den 02.03.2021  

 

 

 

(von Rahden, Tanja) 

 Abstimmungsergebnis: 

Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

SGA Ja: Nein: Enth.: 

SG-Rat 
Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
 
- Vermerk 
 

http://www.arl-we.niedersachsen.de/Seetrassen-2030
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